
Beschlussvorlage

Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2022/0424
öffentlich

Einstufung der Freiwilligen Feuerwehr Hagenow 
als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben

Fachbereich:
Bauen / Ordnung / Grundstücks- und 
Gebäudemanagement

Datum
10.11.2022

Beteiligte Fachbereiche: Verantwortlich:
Dirk Wiese

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Umwelt, Energie und Ordnung 
(Vorberatung) 21.11.2022 Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) 05.12.2022 N
Stadtvertretung der Stadt Hagenow 
(Entscheidung) 15.12.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Hagenow stimmt der Einstufung der Freiwilligen 
Feuerwehr Hagenow als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben zu.

Problembeschreibung/Begründung:
Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung können Feuerwehren mit 
besonderen Aufgaben bestimmt werden. Es handelt sich dabei um eine 
Gemeindefeuerwehr, die aufgrund ihrer Ausstattung die besondere Gefahren- 
und Risikobekämpfung auch überörtlich gewährleisten kann. Gemeinden, die 
vorteilsziehend sind, haben sie gemäß des Gesetzes über den Brandschutz und 
die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-
Vorpommern an der Finanzierung der Ausstattung zu beteiligen.
Die Freiwillige Feuerwehr Hagenow nimmt die überörtliche Gefahren- und 
Risikobekämpfung seit Jahren wahr, ohne dass eine entsprechende Einstufung 
erfolgt ist.
Die angestrebte Einstufung bringt finanzielle Vorteile mit sich, da Fördermittel 
abweichend von Standartfestlegungen der Fördermittelgeber beantragt werden 
können. 
Der Antrag auf Einstufung als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben ist bereits 
beim Landkreis Ludwigslust-Parchim gestellt worden. Die Stellungnahme ist der 
Anlage zu entnehmen.



Finanzielle Auswirkungen Ja X Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes Ja Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes Ja Nein
Mittel bereits geplant Ja Nein

Höhe der geplanten 
Mittel

€

Mehrbedarf €
Gesamtkosten €

Deckungsvorschla
g

Betrag Kostenträger Konto Bezeichnung des 
Kostenträgers/Konto

€
€

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:
Anlage/n

1 Stellungnahme_Hagenow_FD38 (öffentlich)
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Aktenzeichen  
 

        Dienstgebäude  
        Ludwigslust 

                    Zimmer  
                    A -331                           

                  Datum  
                  20.09.2022 
 

 

 
 

Antrag auf Einstufung als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben 
hier: Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim, FD 38 Brand- und 
Katastrophenschutz 
 

 

 
Sehr geehrter Herr Möller, 
 
bezugnehmend auf Ihren Antrag vom 15.06.2022 auf Einstufung der Gemeindefeuerwehr 
Hagenow als Feuerwehr mit besonderen Aufgaben entsprechend § 9 Abs. 1 Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG) und § 10 Verordnung über die Bedarfsermittlung und die 
Organisation der Feuerwehren in Mecklenburg- Vorpommern (FwOV M-V) möchte ich wie 
folgt Stellung beziehen:  
 
Nach Prüfung und Bewertung der eingereichten und vorliegenden Antragsunterlagen und in 
Abstimmung mit der Kreiswehrführung des Landkreises Ludwigslust-Parchim sieht der FD 
Brand- und Katastrophenschutz die Voraussetzungen für die Einstufung der 
Gemeindefeuerwehr Hagenow zur Feuerwehr mit besonderen Aufgaben als gegeben an.  
 
Die für diese Aufgaben erforderlichen technischen Mittel sind in einem ausreichenden Maße 
vorhanden. Mit der vorliegenden Leistungsfähigkeit, belegt u.a. durch den Personalbestand, 
den Ausbildungsstand und die Tageseinsatzbereitschaft, können die überörtlichen Aufgaben  
erfüllt und gleichzeitig der örtliche Brandschutz sichergestellt werden. Darüber hinaus ist die 
Gemeindefeuerwehr Hagenow in mehrere überörtliche Planungen und im Katastrophenschutz 
des Landkreises eingebunden. 
 
 
 
 
 
 

Stadt Hagenow 
der Bürgermeister 

Herr Möller 
Lange Straße 28-32 
19230 Hagenow 
 

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim 

 
 

Organisationseinheit 
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz 
 

Ansprechpartner 
Herr Prieß 
 

Telefon 03871 722- 3812 Fax 03871 722-77- 3812 

E-Mail dirk.priess@kreis-lup.de 
 

http://www.kreis-lup.de/
mailto:rechnung@kreis-lup.de


 

 

Folgende Aufgaben der besonderen Gefahren- und Risikoabwehr kann die 
Gemeindefeuerwehr auf Grund ihrer Ausstattung und Leistungsfähigkeit überörtlich 
gewährleisten: 
 

1. Rettung aus Höhen > 8m 
2. Erweiterte Technische Hilfeleistung 
3. Führungsunterstützung 
4. Löschwassertransport 
5. Löschwasserversorgung über Strecken > 700 m 
6. Abwehr Wassergefahren 

 
 
In einem nächsten Schritt benötige ich einen Beschluss der Stadtvertretung aus dem 
hervorgeht, dass die Stadt Hagenow bereit ist, die Einstufung der Gemeindefeuerwehr als 
Feuerwehr mit besonderen Aufgaben anzunehmen und die für die benannten Aufgaben 
erforderlichen Ressourcen bereit zu stellen. 
 
Nach Beschlussfassung und Übermittlung an mich, erfolgt die verbindliche Einstufung als 
Feuerwehr mit besonderen Aufgaben durch einen separaten Bescheid des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim. 
 
 
 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an mich.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag  
 
gez. 
Schöttker 
FGL Brandschutz 
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